
 

Bekanntmachung der Städtische Dienste Geldern – Verkehrsbetrieb 
zum Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2019 
 
Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 
 
1.1. Die Bilanz der Städtischen Dienste Geldern – Verkehrsbetrieb zum 

31.12.2019 wird in Aktiva und Passiva gleichlautend mit 2.285.490,70 € fest-
gestellt. 

 
1.2  Der Jahresverlust 2019 in Höhe von 391.075,86 € ist auf neue Rechnung vor-

zutragen. 
 
1.3. Der Rat der Stadt Geldern hat in seiner Sitzung am 07.10.2021 den  

Jahresabschluss und den Lagebericht der Städtischen Dienste Geldern –  
Verkehrsbetrieb, wie oben ausgeführt, festgestellt. 
 

2. Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) 
 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 
Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschluss-
prüferin des Betriebes Städtische Dienste Geldern Verkehrsbetrieb.  
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2019 hat sie sich 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, 
bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 11.06.2021 den nachfolgend dargestellten uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
An die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtische Dienste Geldern – Ver-
kehrsbetrieb: 
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTES 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der 
Stadt Geldern Städtische Dienste Geldern – Verkehrsbetrieb – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie 
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Geldern Städtische Dienste Gel-
dern – Verkehrsbetrieb für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. 
 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nis 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belan-
gen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. den deutschen für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertrags-
lage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 
und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht 
dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a.F. unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sons-
tigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-
se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurtei-
le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses 
für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes 
Nordrhein-Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermit-
telt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-
trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 



 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter da-
für verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung 
des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ei-
genbetriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Überstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW a.F. un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses La-
geberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
 



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtig-
ter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellung im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen internen Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebes abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung er Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-
sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebes zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangen Prüfungs-
nahweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheit können jedoch da-
zu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so 
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Eigenbetriebes vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 
von der Lage des Eigenbetriebes. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertreten 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 



Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-
bei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annah-
men geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Ri-
siko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Heilmaier & Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kenn-
zahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll inhaltlich übernom-
men. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 
 
Herne, den 04.11.2021 
gpaNRW 
Im Auftrag 
Gregor Loges 
 
 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Städtischen Dienste Geldern – Ver-
kehrsbetrieb wird in der Stadtverwaltung Geldern, Issumer Tor 36, Zimmer 120 zur 
Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
Geldern, den 17.11.2021                              Angenvoort, Betriebsleiter 
 


